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Satzung 
 

für das Kommunalunternehmen  
 

„Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, 
 

Anstalt des öffentlichen Rechts“ 
 

 

 

Aufgrund von § 7 Abs. 1 S. 1, § 114 a Abs. 2 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz am 16. Oktober 2007 (GV NRW S. 380) erlässt die Stadt Waltrop auf Be-

schluss des Rates vom 10.12.2009 folgende Änderung der Satzung vom 28.12.2007: 

 

 

 

§ 1 

Name, Sitz, Stammkapital 

 
(1) Der „Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts“ ist ein selbständi-

ges Unternehmen der Stadt Waltrop in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentli-

chen Rechts (Kommunalunternehmen).  

 

(2) Das Kommunalunternehmen führt den Namen „Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop“ mit dem 

Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts“. Es tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- 

und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „V+E AöR“. 

 

(3) Das Unternehmen V+E AöR hat seinen Sitz in der Stadt Waltrop. 

 

(4) Das Stammkapital beträgt 5.000.000,00 Euro. 

 

(5) Der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts führt ein Dienstsie-

gel mit dem Stadtwappen der Stadt Waltrop und der Umschriftung „Ver- und Entsorgungsbe-

trieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts“.  
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§ 2 

Gegenstand des Kommunalunternehmens 
(Anstaltszweck) 

 
(1) Dem Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts werden folgende 

Aufgaben zur Wahrnehmung im eigenen Namen und in eigener Verantwortung übertragen: 

 

- Abwasserbeseitigungspflicht auf dem Gebiet der Stadt Waltrop nach den gesetzlichen 

Vorschriften. Im Rahmen dieser Aufgabe überträgt die Stadt Waltrop dem Kommunalun-

ternehmen die ihr gemäß § 53 Abs. 1 LWG obliegende Abwasserbeseitigungspflicht sowie 

die Gewässerunterhaltungspflicht nach § 91 Abs. 1 LWG; 

- Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne von § 15 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-AbfG) vom 27.09.1994 sowie der §§ 5 ff Lan-

desabfallgesetz LAbfG NRW) vom 21.06.1988 in der jeweils geltenden Fassung; 

- Stadtreinigung einschließlich des Winterdienstes im Sinne der Bestimmungen des Geset-

zes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 in der je-

weils geltenden Fassung; 

- Grünflächenunterhaltung; 

- Fuhrpark und Werkstatt. 

 

Diese Aufgaben werden einschließlich des für die Aufgabenwahrnehmung notwendigen Ver-

mögens übertragen. Dies gilt nicht für das Kanalnetz, das entgeltlich von der Stadt erworben 

wird. Gegenstand der Vermögensübertragung ist nicht die Übertragung der Grünflächen im 

Rahmen der Aufgabe Grünflächenpflege. 

 

(2) In folgenden Aufgabenbereichen übernimmt der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt 

des öffentlichen Rechts ohne Vermögensübergang (Straßen, Grundstücke) die Durchführung 

für die Stadt:  

 

- Straßenunterhaltung nach Weisung durch die städtischen Ingenieure, 

- Friedhofswesen. 

 

Die Aufgaben nach Abs. 1 und 2 werden einschließlich des für die Aufgabenwahrnehmung 

zuständigen Personals übertragen. 

 

(3) Der V+E AöR ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die 

der Anstaltszweck gefördert wird. Hierzu gehört die Einrichtung und Unterhaltung von Neben-

betrieben und Einrichtungen, die die Aufgaben des V+E AöR fördern und wirtschaftlich mit ih-

nen zusammenhängen. Das Kommunalunternehmen kann Mitgliedschaften in Zweckverbän-

den, Wasser- und Bodenverbänden sowie Vereinen begründen.  
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(4) Der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts, kann die in Absatz 

1 und 2 bezeichneten Aufgaben unter den Voraussetzungen des § 107 Abs. 4 GO NW auch 

für andere Gemeinden wahrnehmen. 

 

(5) Der V+E AöR ist nach § 114 a Abs. 3 GO NW berechtigt, anstelle der Stadt  

 

1. Satzungen über Gebühren, Beiträge und Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen für 

die gemäß § 2 Abs. 1 übertragenen Aufgaben zu erlassen, 

2. unter den Voraussetzungen des § 9 GO NW durch Satzung einen Anschluss- und Benut-

zungszwang der öffentlichen Einrichtung für den übertragenen Aufgabenkreis anzuord-

nen. 

 

Die Stadt Waltrop überträgt insoweit das ihr gemäß §§ 1, 2, 4, 6, 8 und 10 des Kommunalab-

gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) zustehende Recht, Gebühren, Bei-

träge und Entgelte im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu 

vollstrecken.  

 

(6) Der V+E AöR kann Beamte ernennen, versetzen, abordnen, befördern und entlassen, soweit 

es hoheitliche Befugnisse ausübt. Dies gilt sinngemäß, allerdings ohne die zuvor genannte 

Einschränkung, auch für die nicht verbeamteten Beschäftigten. 

 

 

§ 3 

Organe 

 
(1) Organe  des Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts, sind: 
 

der Verwaltungsrat  (§§ 4 bis 6) 
 
der Vorstand   (§ 7). 

 
 
(2) Die Mitglieder der Organe des V + E AöR sind verpflichtet, über sämtliche vertrauliche Ange-

legenheiten, von denen sie Kenntnis erhalten, Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht be-

steht auch nach dem Ausscheiden fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Stadt.  

 

(3) Die Befangenheitsvorschriften des § 31 GO NW gelten entsprechend. 

 



 5

 

§ 4 

Verwaltungsrat 

 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus der Vorsitzenden/ dem Vorsitzenden und 6 übrigen Mitglie-

dern. Für die übrigen Mitglieder werden Vertreter bestellt. 

 

(2) Vorsitzende/ Vorsitzender des Verwaltungsrates ist die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister. 

Die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister kann diese Aufgabe auf die zuständige Beigeordnete/ 

den zuständigen Beigeordneten der Stadt Waltrop übertragen. Die Stellvertreterin/ der Stell-

vertreter der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters wird aus der Mitte des Verwaltungsrates 

gewählt. § 54 Abs. 1 und 2 GO NW zum Widerspruchs- und Beanstandungsrecht der Bürger-

meisterin/ des Bürgermeisters ist entsprechend anzuwenden. 

 

(3) Der Kämmerer kann mit beratender Stimme an den Sitzungen des Verwaltungsrates teilneh-

men. 

 

(4) Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden vom Rat für die Dauer von fünf Jahren 

gewählt, für die Wahl gilt § 50 Abs. 4 GO NW sinngemäß. 

 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlzeit des Rates 

oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat. Die Mitglieder des Verwaltungsrates üben ihr 

Amt bis zum Antritt der neuen Mitglieder aus.  

 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine Entschädigung für die Teilnahme an des-

sen Sitzungen entsprechend den für Sitzungsgeld geltenden Bestimmungen der Entschädi-

gungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung. 

 

(7) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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§ 5 

Zuständigkeit des Verwaltungsrates 

 

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 

 

(2) Auf Beschluss des Verwaltungsrates oder auf Verlangen eines Fünftels seiner Mitglieder hat 

der Vorstand dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten des V+E AöR Bericht zu erstat-

ten. 

 

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 

 

1. Erlass von Satzungen im Rahmen des durch diese Unternehmenssatzung übertragenen 

Aufgabenbereichs (§ 2 Abs. 5); 

2. Bestellung und Abberufung des Vorstands und von dessen Stellvertreterin/ Stellvertreter 

sowie Regelung der Dienstverhältnisse; 

3. Ernennung, Einstellung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhestandsverset-

zung und Entlassung von Beschäftigten einschließlich der Beamten, soweit nicht der Vor-

stand zuständig ist (§ 7 Abs. 4); 

4. Beteiligung des Kommunalunternehmens an anderen Unternehmen; 

5. Festsetzung allgemeiner Leistungsentgelte sowie allgemeiner Tarife und Gebühren; 

6. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans; 

7. Bestellung des Abschlussprüfers; 

8. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresgewinns, Behand-

lung des Jahresverlustes sowie Entlastung des Vorstands; 

9. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges des Kommunalunternehmens, insbeson-

dere die Übernahme von neuen Aufgaben im Rahmen der durch diese Satzung übertra-

genen Aufgaben; 

10. Verfügung über das Anlagevermögen und alle Verpflichtungen hierüber, insbesondere 

Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 100.000,00 Euro über-

schreitet; 

11. Stundung, Niederschlagung, Erlass von Forderungen (und ähnlichen Entscheidungen), 

wenn der Betrag im Einzelfall 25.000,00  Euro überschreitet. 

 

(4) Der Verwaltungsrat leitet das Abwasserbeseitigungskonzept, nachdem er davon Kenntnis 

genommen hat, an den Rat der Stadt Waltrop zur Beschlussfassung weiter. Anschließend legt 

die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister das Abwasserbeseitigungskonzept der Aufsichtsbe-

hörde gemäß § 53 des Landeswassergesetzes vor.  

 

(5) Dem Vorstand gegenüber vertritt die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Verwaltungsrates den 

V+E AöR gerichtlich und außergerichtlich. Die Vorsitzende/ der Vorsitzende vertritt Unterneh-

men auch, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand nicht handlungsfähig ist. 
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§ 6 

Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates 

 

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung der Vorsitzenden/ des Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats zusammen. Die Einladung muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung 

angeben und den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am zehnten Kalendertag vor 

der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist bis auf 24 Stunden abgekürzt wer-

den. 

 

(2) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss außerdem einberu-

fen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Anga-

be der Beratungsgegenstände bei der Vorsitzenden/ dem Vorsitzenden beantragt. 

 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von der/dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats 

geleitet. Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit 

wird bei der Beratung der nachfolgenden Angelegenheiten ausgeschlossen: 

 
- Personalangelegenheiten 

- Liegenschaftsangelegenheiten 

- Auftragsvergabe 

- Prozessangelegenheiten 

- Konzepte und Unternehmensstrategien 

 

Satzungen werden in öffentlichen Sitzungen beraten und beschlossen 

 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen 

sind und die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwesend 

sind. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Be-

schluss gefasst werden, wenn 

 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung mehrheitlich zu-

stimmt oder 

 

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellvertreter) anwesend sind und 

kein Mitglied der Behandlung widerspricht. 

 

(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zu-

sammengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei 

der zweiten Einladung muss auf diese Folge hingewiesen werden.  
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(6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Feststellung der Be-

schlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit. 

 

(7) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist von der 

Vorsitzenden/ dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen und dem Verwal-

tungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. 

 

(8) In dringenden Einzelfällen kann die Vorsitzende/ der Vorsitzende des Verwaltungsrats zu-

sammen mit einem weiteren Mitglied des Verwaltungsrats entscheiden. Diese Entscheidun-

gen sind dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. § 60 

Abs. 1 S. 4 GO NW gilt entsprechend. 

 

 

  § 7 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand leitet den Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts 

eigenverantwortlich, sofern nicht gesetzlich oder durch diese Satzung etwas anderes be-

stimmt ist.  

 

(2) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. 

 

(3) Der Vorstand vertritt den Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen 

Rechts gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wird im Fall seiner Verhinderung von ei-

ner Stellvertreterin/ einem Stellvertreter vertreten. Dieser wird vom Verwaltungsrat auf die 

Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung ist zulässig. 

 

(4) Der Vorstand ist zuständig für die Ernennung, Einstellung, Beförderung, Abordnung, Höher-

gruppierung, Versetzung, Ruhestandsversetzung und Entlassung von Arbeitnehmern bis Ver-

gütungsgruppe 9 TVöD und von Beamten bis Bes.-Gr. A 12. Der Vorstand ist auch zuständig 

für Verpflichtungen nach dem Verpflichtungsgesetz. 

 

(5) Sind Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Waltrop haben könn-

ten, sind die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister und der Rat vom Vorstand unverzüglich dar-

über zu unterrichten; dem Verwaltungsrat ist hierüber unverzüglich zu berichten. Im Übrigen 

hat der Vorstand dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu 

geben und ihn über alle Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten.  
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 § 8 

Zuständigkeiten des Rates 

 

(1) Der Rat wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates. Die Regelungen zum Vorsitz des Verwal-

tungsrates gemäß § 114a Abs. 8 S. 1-4 GO NW bleiben unberührt. Der Verwaltungsrat unter-

liegt bei dem Erlass von Satzungen und der Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen 

den Weisungen des Rates. Diese Angelegenheiten sind dem Rat vorab so rechtzeitig vorzule-

gen, dass dieser Gelegenheit zu einer entsprechenden Beschlussfassung hat.  

 

(2) Der Rat beschließt das Abwasserbeseitigungskonzept. 

 
 
 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 
(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, die Unterzeichnung erfolgt unter dem 

Namen Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts durch den Vor-

stand, im übrigen durch jeweils Vertretungsberechtigte. 

 

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, andere Vertretungs-

berechtigte mit dem Zusatz „im Auftrag“. 

 

 

§ 10 

Wirtschaftsplan 

 

(1) Der Vorstand stellt einen Wirtschaftsplan einschließlich einer Finanzplanung für die folgenden 

fünf Jahre so rechtzeitig auf, dass der Verwaltungsrat vor Beginn des Wirtschaftsjahres hierüber 

beschließen kann. 

 

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus einem Erfolgs- und Vermögens- sowie einem Stellenplan und 

einer Stellenübersicht. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu 

legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.  

 

(3) Über wesentliche Planabweichungen ist dem Verwaltungsrat unverzüglich zu berichten. 

 

(4) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat halbjährlich über die Abwicklung des Vermögens- und 

des Erfolgsplanes schriftlich zu berichten. 

 

(5) Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
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1. das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verschlechtern wird und die-

se Verschlechterung eine Änderung des Vermögensplans bedingt oder zu einer Inanspruch-

nahme der Gemeinde führt, 

2. zum Ausgleich des Vermögensplans erhebliche Zuführungen der Gemeinde oder höhere 

Kredite erforderlich werden oder 

3. eine erhebliche Vermehrung oder Hebung der im Stellenplan und in der Stellenübersicht 

vorgesehenen Stellen erforderlich ist, es sei denn, dass es sich um eine vorübergehende 

Einstellung von Aushilfskräften handelt. 

 

 

§ 11 

Wirtschaftsplanung und Wirtschaftsführung, Rechnungswesen, Vermögens-
verwaltung und Prüfung 

 
 
(1) Der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt öffentlichen Rechts ist sparsam und wirt-

schaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks zu führen. Es gelten die Vorschriften der 

Kommunalunternehmensverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Die §§ 16 ff. der 

Kommunalunternehmensverordnung sind zu beachten. Im übrigen gilt die Vorschrift des § 75 

Abs. 1 GO NW entsprechend. 

 

(2) Die Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Vorgänge sind personell und organisatorisch 

zu trennen. Die mit diesen Aufgaben Betrauten dürfen nicht durch ein Angehörigenverhältnis 

im Sinne des § 20 Abs. 5 VwVfG NW verbunden sein.  

 

(3) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Darlehen sind auch im Verhältnis zwischen dem Ver- 

und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Waltrop, einem 

anderen Kommunalunternehmen oder einem Eigenbetrieb der Stadt Waltrop oder einer Ge-

sellschaft, an der die Stadt Waltrop beteiligt ist, angemessen zu vergüten. 

 

(4) Die Jahresabschlussprüfung muss die Prüfungsgegenstände nach § 53 Haushaltsgrundsät-

zegesetz beinhalten.  

 

(5) Für die Prüfung des Jahresabschlusses gilt § 27 Kommunalunternehmensverordnung (KUV). 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Ab-

schlussprüfung sind dem Rat der Stadt zuzuleiten.  

 
 

§ 12 

Wirtschaftsjahr 

 

Das Wirtschaftsjahr des Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts 

ist das Kalenderjahr.  
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§ 13 

Personalvertretung 

 
Die Bestimmungen des Landespersonalvertretungsgesetzes (LPVG) vom 3.12.1974 (GV 

NW.S.1514) -in der jeweils geltenden Fassung- gelten nach § 1 dieser Vorschrift auch für das 

Kommunalunternehmen. Das Kommunalunternehmen ist Dienststelle im Sinne des LPVG. 

 

 
§ 14 

Auflösung 

 
Bei Auflösung des Kommunalunternehmens „Ver- und Entsorgung Waltrop“ fällt das Anstalts-

vermögen der Stadt Waltrop zu.  

 

 

§ 15 

Bekanntmachung 

 

Die Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung des Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, 

Anstalt des öffentlichen Rechts richten sich, wenn gesetzliche Bestimmungen nichts Gegentei-

liges regeln, nach den entsprechenden Vorschriften der Hauptsatzung der Stadt Waltrop vom 

14.12. 2004 in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 

§ 16 

Übergangsregelungen 

 

Die  

1. Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebüh-

ren vom 19.12.2006, 

2. Entwässerungssatzung der Stadt Waltrop vom 16.12.2005, 

3. Gebührensatzung vom 19.12.2006 zur Entwässerungssatzung der Stadt Waltrop, 

4. Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Waltrop vom 11.12.2003, 

5. Gebührensatzung vom 19.12.2006 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 

Waltrop, 

 

gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Stadt Waltrop der  „Ver- und Entsorgungsbe-

trieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts“ tritt, solange fort, bis das Kommunalunterneh-

men eigene entsprechende Satzungsregelungen trifft. Dasselbe gilt für die Leistungsvereinba-

rungen zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ver- und Entsorgungsbetrieb Walt-

rop und der Stadt.  
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§ 17 

Inkrafttreten 

 

Die Satzungsänderung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Unter-

nehmenssatzung in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.01.2008 außer Kraft.  

 

 

 

Waltrop, den 10.12.2009           

 

 (Heck-Guthe) 

Bürgermeisterin 
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Bekanntmachungsanordnung 

 

(1) Die vorstehende Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen „Ver- und Entsorgungs-
betrieb Waltrop, Anstalt öffentlichen Rechts“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO 
NW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-
de nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) die Bürgermeisterin/ der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form-/Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann bei der Bürgermeisterin der Stadt 
Waltrop, geltend gemacht werden. 

 

Waltrop, den 10.12.2009       

 

 

___________ 

(Heck-Guthe) 

Bürgermeisterin 

 


